Meldung nach Artikel 8 Absatz 2, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 21 der Verordnung (EU) 2023/1113*
	Name des meldenden Zahlungsdienstleisters/zwischengeschalteten Zahlungsdienstleisters/Anbieters von Krypto-Dienstleistungen/zwischengeschalteten Anbieters von Krypto-Dienstleistungen

	

	Anschrift des meldenden Zahlungsdienstleisters/zwischengeschalteten Zahlungsdienstleisters Anbieters von Krypto-Dienstleistungen/zwischengeschalteten Anbieters von Krypto-Dienstleistungen

	

	Datum
	

	Name des wiederholt säumigen Zahlungsdienstleisters/zwischengeschalteten Zahlungsdienstleisters Anbieters von Krypto-Dienstleistungen/zwischengeschalteten Anbieters von Krypto-Dienstleistungen

	

	Name des Landes, in dem der wiederholt säumige Zahlungsdienstleister/zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister Anbieter von Krypto-Dienstleistungen/zwischengeschaltete Anbieter von Krypto-Dienstleistungen zugelassen ist

	

	[bookmark: _GoBack]Kurze Beschreibung der Art des Verstoßes einschließlich der Häufigkeit von Transfers mit fehlenden Angaben sowie des Zeitraums, innerhalb dessen die Verstöße festgestellt wurden, und gegebenenfalls der Gründe, die der wiederholt säumige Zahlungsdienstleister/zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister/Anbieter von Krypto-Dienstleistungen/zwischengeschaltete Anbieter von Krypto-Dienstleistungen dafür angegeben hat

	

	Kurze Zusammenfassung der Maßnahmen, die der meldende Zahlungsdienstleister/zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister/Anbieter von Krypto-Dienstleistungen/zwischengeschaltete Anbieter von Krypto-Dienstleistungen ergriffen hat, um fehlende Angaben einzuholen



	



*Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte den Leitlinien der europäischen Aufsichtsbehörden: Leitlinien zu Informationspflichten in Bezug auf Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte gemäß der Verordnung (EU) 2023/1113
